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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Neidhart und Genossen vom 8. Juni 1988, 

Nr. 2298/J-NR/88, "Schnellbahnbetrieb bis 

Bernhardsthal" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

A-1030 Wien, RadetzkystraBe 2 
Tel. (0222) 737507 
Fernschreib-Nr. 111800 
OVR: 0090204 

223G lAB 

1988 -07- 25 

zu J298/J 

Der Ausbau von Bahnlinien zu Nahverkehrsstrecken durch die 

ÖBB zwecks Einrichtung eines Schnellbahn-Taktverkehrs orien­

tiert sich aufgrund der Raumordnungskompetenz der Gebiets­

körperschaften grundsätzlich nach dem Verkehrskonzept des 

jeweiligen Bundeslandes. Somit obliegt es in erster Linie 

der an einer Verbesserung des schienengebundenen Nahverkehrs 

interessierten Landesregierung, einen offiziellen Antrag auf 

Einrichtung oder Intensivierung eines Schnellbahnverkehrs in 

einer bestimmten Relation an die österreichischen Bundes­

bahnen zu stellen. Gleichzeitig damit hat auch die bean­

tragende Gebietskörperschaft ihre Bereitschaft zu bekunden, 

sich an den dem Nahverkehrsausbau zurechenbaren Investitionen 

zu beteiligen. Ein diesbezUglicher Antrag des Landes Nieder­

österreich liegt bisher nicht vor. 

DarUberhinaus hat das an einer Verkehrsverbesserung inter­

essierte Bundesland eine fundierte Prognose des klinftigen 

Verkehrsbedarfes sowie der daraus abzuleitenden möglichen 

Steigerung der Inanspruchnahme einer neuen Schnellbahnver­

bindung durch die Fahrgäste vorzulegen, da seitens der 

österreichischen Bundesbahnen die Ergebnisse von Kosten­

Nutzen-Analysen bei derartigen Investitionsentscheidungen 

berUcksichtigt werden mUssen. 
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Zu den Fragen 4 - 5: 

Die österreichischen Bundesbahnen sind stets bemUht, durch 

marktgerechte Fahrpläne und permanente Abstimmung der An­

schlUsse aller beteiligten Verkehrsträger fUr ihre Kunden ein 

der Nachfrage adäquates Angebot sicherzustellen, wobei sich 

jedoch Fahrplanverbesserungen und Verdichtungen des Zugange­

botes im Rahmen_der Zielsetzungen der Bundesregierung (Stei­

gerung der Marktanteile und Erzielung von Gewinnen im kauf­

männischen Leistungsbereich, sowie Erreichung eines dem 

öffentlichen Interesse entsprechenden Kosten/Nutzenverhältnis 

und Absenkung des Zuschußbedarfes im gemeinwirtschaftlichen 

Bereich) bewegen mUssen. 

Die Einrichtung eines Stundentaktes zwischen Gänserndorf und 

Bernhardsthal ist daher unter diesen Gesichtspunkte zu be­

trachten. 

Aus der Sicht der österreichischen Bundesbahnen erscheint das 

derzeit bestehende Angebot, die ZUge verkehren zu den Haupt­

verkehrszeiten in Flutrichtung jeweils in 30 - 60 Minuten­

Intervallen, ausreichend und der Nachfrage adäquat. 

Ich habe aber die österreichischen Bundesbahnen angewiesen, 

die Bedarfsfrage in der gegenständlichen Relation neuerlich 

zu prUfen. Die österreichischen Bundesbahnen werden daher, 

eventuell auch unter Einschaltung externer Institute, in 

nächster Zeit ermitteln, zu welchen Zeiten ein Bedarf nach 

zumindest einzelnen zusätzlichen ZUgen besteht, und mit wie~ 

viel neuen Reisenden bei diesen Zügen zu rechnen ist. Erst 

auf Basis dieser Markterhebungsergebnisse kann eine Fahrplan­

verdichtung auf der Nordbahn neu überdacht werden. 

Wien, am ZZ· Juli 1988 
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